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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §22 Z2;

KommStG 1993 §2;

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes stellt das steuerliche Dienstverhältnis auf die

Kriterien der Weisungsgebundenheit und der Eingliederung in den geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers sowie

auf jenes des Fehlens eines Unternehmerwagnisses ab. Nach dieser Rechtsprechung ist in Zweifelsfällen zudem auf

weitere Kriterien (wie beispielsweise laufenden Arbeitslohn, P=icht zur persönlichen Arbeitsleistung, >xe Arbeitszeit,

>xer Arbeitsort, feste Urlaubseinteilung) abzustellen. Der BegriA des steuerlichen Dienstverhältnisses ist somit ein

durch eine Mehrzahl von Merkmalen gekennzeichneter TypusbegriA. Solchen TypusbegriAen sind die realen

Erscheinungen an Hand einer Mehrzahl von Merkmalen zuzuordnen, wobei nicht stets alle Merkmale in gleicher

Intensität ausgebildet sein müssen und die Entscheidung letztlich nach dem Gesamtbild zu erfolgen hat (Hinweis E

23.4.2001, 2001/14/0054).
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